
Übersicht „§ 14a EnWG/BNetzA-Vorgaben“ 

Inkraftsetzung zum 1. Januar 2024
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Grundlage: Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuer-

baren Netzanschlüssen nach §14a EnWG (BK8-22/010-A vom 23.11.2023 und BK6-22-300 vom 27.11.2023)

Eigentumsgrenze

HAK Z

Klassische Verbraucher 

(nicht steuerbar)

z.B. Herd, Licht usw.
GW
SE

Netz Kunden-
anlage

Steuerbare 

Verbrauchseinrichtung

z.B. Wärmepumpe, Wallbox
Steuersignal

Klassische Verbraucher 

(nicht steuerbar)

z.B. Herd, Licht usw.

Photovoltaik-Anlage

Steuerbare 

Verbrauchseinrichtung

z.B. Wärmepumpe, Wallbox
Kommunikation

EMS
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Abrechnungsvorgaben nach Modul 1

Pauschale Netzentgeltreduzierung             Brutto 

Jährliche Reduzierung 80 €/a  

+ Stabilitätsprämie (3750 kWh/a x AP* x 0,2) ….. €/a

= Pauschale Reduzierung              ..… €/a 

* Arbeitspreis ohne registrierende Lastgangmessung

in der Niederspannung des jeweiligen Netzbetreibers

Beispielrechnung (AP netto 7,85 | brutto 9,34 ct/kWh )

Jährliche Reduzierung 80 €/a 

+ Stabilitätsprämie (3750 kWh/a x 9,34 x 0,2) 70 €/a

= Pauschale Reduzierung (brutto) 150 €/a 

Eigentumsgrenze

HAK Z GW
SE

Netz Kunden-
anlage

Ergänzend zu Modul 1 ist ab 2025 ein Anreizmodul mit

zeitlich variablen Netzentgelten (Modul 3) vorgesehen.
▪ Vereinbarung ist für den Betreiber optional

▪ Ausgestaltung obliegt dem Netzbetreiber

P
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Steuersignal

P

Abkürzungen:

SteuVE = Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe, Wallbox) größer 4,2 kW

HAK = Hausanschlusskasten  ||  Z = Zähler (Hinweis: An das GW werden alle Z angebunden)  

GW|SE = Gateway Steuereinheit (Hoheit Netz-/Messstellenbetreiber)

EMS = Energiemanagementsystem (Hoheit Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber)

P = Vorgabe netzwirksamer Leistungsbezug der SteuVE (Beschränkung auf Anforderung)

Anmerkungen: 

▪ Klassische Haushaltsverbraucher bleiben unbehelligt.

▪ Ein Leistungsbezug von 4,2 kW je SteuVE ist immer zu gewähren.

▪ Für mehrere SteuVE sind die Leistungsbezüge zu summieren.

▪ Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.12.2023) haben Übergangsvorschriften.

Diese Grafik kann nicht alle Regelungen der EnWG/BNetzA-Festlegungen abbilden.

3750 kWh BNetzA-

Berechnungsansatz
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Klassische Verbraucher 

(nicht steuerbar)

z.B. Herd, Licht usw.

Photovoltaik-Anlage
(Für den Anschluss der PV-Anlage

ist ein Messkonzept auszuwählen)

Steuerbare 

Verbrauchseinrichtung

z.B. Wärmepumpe, Wallbox
Kommunikation
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Eigentumsgrenze

HAK

Netz Kunden-
anlage

Abkürzungen:

SteuVE = Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe, Wallbox) größer 4,2 kW

HAK = Hausanschlusskasten  ||  Z = Zähler (Hinweis: An das GW werden alle Z angebunden)  

GW|SE = Gateway Steuereinheit (Hoheit Netz-/Messstellenbetreiber)

EMS = Energiemanagementsystem (Hoheit Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber)

P = Vorgabe netzwirksamer Leistungsbezug der SteuVE (Beschränkung auf Anforderung)

Anmerkungen: 

▪ Klassische Haushaltsverbraucher bleiben unbehelligt.

▪ Ein Leistungsbezug von 4,2 kW je SteuVE ist immer zu gewähren.

▪ Für mehrere SteuVE sind die Leistungsbezüge zu summieren.

▪ Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.12.2023) haben Übergangsvorschriften.

Diese Grafik kann nicht alle Regelungen der EnWG/BNetzA-Festlegungen abbilden.

Z

GW
SEZ

EMS
Steuersignal

Abrechnungsvorgaben nach Modul 2

Netzentgeltreduzierung für SteuVE um 60%

Verbrauch (gemessen) kWh/a x AP* x 0,6  ….. €/a

= Prozentuale Reduzierung      ..… €/a 

* Arbeitspreis ohne registrierende Lastgangmessung

in der Niederspannung des jeweiligen Netzbetreibers

Beispielrechnung (AP netto 7,85 | brutto 9,34 ct/kWh )

Verbrauch (Prognose) 2500 kWh/a x 9,34 x 0,6 

= Prozentuale Reduzierung (brutto) 140 €/a P

Eigentumsgrenze

HAK

Z
Klassische Verbraucher 

(nicht steuerbar)

z.B. Herd, Licht usw.

GW
SE

Netz Kunden-
anlage

Steuerbare 

Verbrauchseinrichtung

z.B. Wärmepumpe, Wallbox

Z

Steuersignal

P

Grundlage: Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuer-

baren Netzanschlüssen nach §14a EnWG (BK8-22/010-A vom 23.11.2023 und BK6-22-300 vom 27.11.2023)
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1250 kWh

z.B. Messwert

2500 kWh

z.B. Messwert



Umsetzungsvarianten „§ 14a EnWG/BNetzA-Vorgaben“ 

SteuVE mit Inbetriebnahme ab 1. Januar 2024

Abkürzungen:

SteuVE = Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe, Wallbox) größer 4,2 kW

GW|SE = Gateway Steuereinheit

* Details siehe BNetzA BK6-22-300, Seite 40

Anmerkungen: 

▪ Klassische Haushaltsverbraucher bleiben unbehelligt.

▪ Ein Leistungsbezug von 4,2 kW je SteuVE ist immer zu gewähren.

▪ Für mehrere SteuVE sind die Leistungsbezüge zu summieren.

▪ Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.12.2023) haben Übergangsvorschriften.

Diese Grafik kann nicht alle Regelungen der EnWG/BNetzA-Festlegungen abbilden.

Grundlage: Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuer-

baren Netzanschlüssen nach §14a EnWG (BK8-22/010-A vom 23.11.2023 und BK6-22-300 vom 27.11.2023)
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Umsetzung:

Technische Umsetzung mittels

▪ Bestandstechnik (TRE/FRE, Schaltuhr)

▪ Intellig.Messsystem (GW|SE, Steuerbox)

Netzentgeltreduzierung wird gewährt

Umsetzung:

Temporär keine technische Umsetzung 

durch den Netz-/Messstellenbetreiber *

Voraussetzungen zur Gewährung

der Netzentgeltreduzierung: 

Meldung der Steuerbaren Verbrauchs-

einrichtung durch Anschlussnehmer/

Anlagenbetreiber oder Elektroinstallateur

Zuweisung und Hinweise zu den Abrechnungsmodulen:

▪ Modul 1 (Ein Zähler): Ohne Antrag eines separaten Zählers für die SteuVE, z.B. im Rahmen des Anschlussprozesses, gilt die pauschale Netzentgeltreduzierung.

▪ Modul 2 (Separater Zähler): Mit Antrag eines separaten Zählers für die SteuVE, z.B. im Rahmen des Anschlussprozesses, gilt die prozentuale Netzentgeltreduzierung.

Hinweis zu Modul 2: Bei Inanspruchnahme von § 22 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) ist kein gemeinsamer Zähler für Wärmepumpe und Wallbox möglich.   

Nachweis für Anspruch auf Netzentgeltreduzierung:

Anlagenbetreiber erklärt die SteuVE entsprechend der technischen 

Mindestanforderungen als „Steuerbar“.

Textbaustein (ggf. Anwendung im Netzanschlussportal):

Hiermit beauftrage ich (Anlagenbetreiber) den Netzbetreiber die Steuerbarkeit 

meiner Anlage herzustellen. Mir ist bekannt, dass ich als Betreiber einer steuer-

baren Verbrauchseinrichtung die notwendigen technischen Einrichtungen 

einschließlich Steuerungseinrichtungen auf meine Kosten ausstatten muss.

Erklärung:

 Meine Anlage ist gemäß § 14a EnWG mit den dazugehörigen Festlegungen

der Bundesnetzagentur steuerbar bzw. für die Steuerbarkeit durch den 

Netzbetreiber vorbereitet.

……………………………………………………………………………………………

Die technischen Mindestanforderungen für die SteuVE werden derzeit erarbeitet.

Empfehlung: Ein Leerrohr für die Steuer-/Datenleitungen von SteuVE zum 

anlagenseitigen Anschlussraum und der Platz für die Steuereinrichtungen

im Zählerschrank ist vorzusehen.

Überlastung

ja | nein

Netzanalyse:

Netzplanerische 

Prüfung eines 

Netzbereichs


